
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/4/8 2Ob915/52,
2Ob868/54

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1953

Norm

ABGB §1266

Rechtssatz

Es ist der Klägerin ein Recht auf Rückforderung der bei Beginn der Lebensgemeinschaft dem Beklagten übergebenen

Liegenschaftshälfte einzuräumen, wenn die Vereinbarung des gemeinsamen Wirtschaftens vorwiegend wegen des

Verhaltens des Beklagten unmöglich geworden ist.
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